
 
 

 

 

Mühldorf, April 2020 

 

 

 

Neuer KfW-Schnellkredit mit 100 % Haftungsfreistellung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Bundesregierung hat einen weiteren Schnellkredit beschlossen. 

 

Der Schnellkredit steht mittelständischen Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten zur 

Verfügung.  

 

Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt 

 

- bei Unternehmen mit einer Beschäftigungszahl bis zu 50 Arbeitnehmern bis zu 3 Mo-

natsumsätze des Jahres 2019, maximal 500.000 Euro 

 

- für Unternehmen mit einer Beschäftigungszahl von über 50 Arbeitnehmern bis zu 3 

Monatsumsätze des Jahres 2019, maximal 800.000 Euro. 

 

Voraussetzung ist, dass das mittelständische Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten 

mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewesen ist. 

 

Darüber hinaus ist Voraussetzung, dass das mittelständische Unternehmen im Jahr 2019 

oder im Durchschnitt der letzten 3 Jahre einen Gewinn ausgewiesen hat. Das Unternehmen 

darf zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein und muss zu diesem 

Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse ausweisen. 

 

Der Zinssatz beträgt aktuell 3 % mit einer Laufzeit von 10 Jahren. 

 

Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100 % durch die KfW, abgesichert 

durch eine Garantie des Bundes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Eine wesentliche Besonderheit dieses neuen Schnellkredites ist, dass die Kreditbewilligung 

ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW erfolgt. Dadurch kann der 

Kredit schnell bewilligt werden. 

 

Wie im KfW Sonderprogramm 2020 sind auch hier Gewinn- und Dividendenausschüttungen 

während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind marktübliche 

Vergütungen an Geschäftsinhaber (natürliche Personen). 

 

Die Kredite dieses Programms können nicht mit den anderen KfW-Krediten gleichzeitig be-

antragt werden und auch nicht mit den Instrumentarien des Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

kombiniert werden (Kumulierungsverbot). 

 

Wegen der detaillierten Voraussetzungen und Regelungen bitten wir Sie, sich mit der Haus-

bank in Verbindung zu setzen. 

 

Der KfW-Schnellkredit kann nach Genehmigung durch die EU-Kommission starten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 Albert P l i n i n g e r   Maximilian L e e b m a n n   Petra M i t t e r m a i e r  
Vereidigter Buchprüfer  Wirtschaftsprüfer    Steuerberaterin  
Steuerberater    Steuerberater     Fachberaterin für inter-  
         nationales Steuerrecht 
 


